
Die ZUP als Waffe gegen kritische Journalisten – der RP 
Darmstadt hebt ab 
 
Der RP Darmstadt hat die Pilotenlizenz eines kritischen Luftfahrt-Journalisten 
widerrufen. Das Problem dabei: Dieser hat die Zuverlässigkeitsüberprüfung 
beantragt und bestanden. „Keinerlei Bedenken gegen die Zuverlässigkeit“ 
attestierte die überprüfende Polizeibehörde. Trotzdem erkannte das Dezernat 
Luftfahrt unter Volljurist Bodo Löbig „mangelnde Kooperation“ und widerrief 
die Pilotenlizenz von Pilot und Flugzeug Chefredakteur Jan Brill aufgrund 
erheblicher Zweifel an dessen Zuverlässigkeit im Interesse der 
„Gefahrenabwehr“. Das muss man als unbescholtener und gesetzestreuer 
Bürger erst einmal verdauen. 
An einer anderen Front, in Bayern nämlich, erzielten ZUP-Verweigerer indessen 
mehrere richtungweisende Erfolge vor Gericht. Der automatische 
Lizenzwiderruf bei ZUP-Verweigerung sei rechtswidrig urteilte das 
Verwaltungsgericht München gleich in zwei Verfahren.  
Ein Frontbericht von der Auseinandersetzung der Bürger mit einer 
offensichtlich außer Kontrolle geratenen Bürokratenkaste. 
 
Der Brief, der dem Chefredakteur dieses Magazins am 30.9.2006 ins Haus flatterte 
enthielt Sprengstoff: 
 
Sie werden gem. §29 Abs. 1 analog LuftVZO, §52 Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz 
aufgefordert, Ihren Luftfahrterschein für Privatflugzeugführer bei mir innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung dieser Verfügung zurückzugeben. 
 
[...] 
 
Durch die Nichtvorlage des Nachweises der Zuverlässigkeit gem. § 7  LuftSiG ist die 
Annahme berechtigt, dass Sie unzuverlässig i.S.d. §4 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Nr. 3 
LuftVG sind. 
 
In Ihrem Fall ist nicht mal ansatzweise eine berufliche Beeinträchtigung erkennbar. 
Letztlich geht es also [...] um das eigene Vergnügen an der fliegerischen Betätigung 
auch unter Nutzung von (Reise-)Motorseglern und – in Ihrem Fall – auch 
Flugzeugen. 
 
[Zum Sofortvollzug] 
 
[...] Sie haben sich der Ihnen nach § 26 Abs. 2 HVwVfG obliegenden 
Mitwirkungspflicht bei der Ermittlung des Sachverhaltes ohne Begründung entzogen. 
Als Hobbyflieger haben Ihre privaten Interessen den öffentlichen Interessen an der 
Sicherheit des Luftverkehrs zurückzustehen. 
 
Meine erste Reaktion auf das siebenseitige Pamphlet der Luftfahrtbehörde aus 
Darmstadt: Wow! Entweder sucht da jemand wirklich Streit oder einfach nur sehr 
dringend ein Gespräch... 
Die zweite Reaktion: 

BAD IDEA. 



 
 

Neue Variante: Lizenzwiderruf trotz erfolgreicher ZUP! 
  
Der hier zum öffentlichen Risiko erklärte „Hobbypilot“ und Journalist ist ordentlich 
nach § 7 LuftSiG zuverlässigkeitsüberprüft. Die widerrufende Behörde wurde über 
jeden Schritt des ZUP-Vorgangs in Kenntnis gesetzt. Konkret: 

- Die ZUP wurde im September 2005 beantragt (Antragskopie an RP).  
- Nach einigen Rückfragen bzgl. einer nicht leserlichen Passkopie ging die 

ZUP-Bescheinigung im Juni 2006 beim Antragsteller ein. Große Freude: Ich 
erfuhr, dass ich kein Terrorist und kein Sicherheitsrisiko bin – da geht man 
doch gleich viel beruhigter aus dem Haus. 

- Inzwischen hatte der RP dem Autor im Mai 2006 mit dem Widerruf der 
Lizenz gedroht. Der Journalist erklärte die Bescheinigung sei unterwegs, was 
auch zutreffend war. 

- Ende Juli 2006 würde die ZUP-Bescheinigung („keine Bedenken“) dann dem 
RP Darmstadt per Brief und per Fax übersendet. 

- Fünf Tage später erfolgte eine erneute Drohung des Lizenzwiderrufs, die sich 
mit der Zusendung der ZUP-Bescheinigung überschnitt. 

- Am 29.9. dann der Widerruf der Lizenz aufgrund erheblicher Zweifel an der 
Zuverlässigkeit und mangelnder Kooperation. Das ganze im Sofortvollzug 
versteht sich, nach Zustellung des Bescheides ist man Fußgänger. 

 
 
Die Arbeit des einzigen kritischen Luftfahrtmagazins in Deutschland ist durch diese 
willkürliche Aktion erheblich beeinträchtigt. Die Begründung des RP ist geradezu 
Haarsträubend:  
 
„Keinerlei berufliche Beeinträchtigung“ erkennt die Dienstelle unter Bodo Löbig in 
dem abrupten und sofortigen Widerruf der JAA-Lizenz des Luftfahrtjournalisten! 
Offen bleibt freilich die Frage, wie man denn Test-  und Praxisberichte über JAA-
registrierte Flugzeuge verfassen soll, ohne eine entsprechende Lizenz diese auch zu 
fliegen. 
 
Umgehend mussten Termine verschoben und abgesagt werden. Ersatzpiloten mussten 
unter erheblichen Kosten beschafft werden.  
Es stehen mehrere Flüge an: Ein Bericht über die Praxis im Glascockpit muss mit 
einer G1000-ausgerüsteten 172er erflogen werden, der Demonstrator der Diesel C206 
Stationair wartet. 
Das kann man nicht vom Schreibtisch aus recherchieren! Pilot und Flugzeug Leser 
erwarten zurecht, dass wir praktisch fliegen, worüber wir schreiben. Dies begründet 
ein entscheidendes Qualitätsmerkmal dieses Magazins. 
 
Eben um diese schwerwiegenden Nachteile – die praktisch einem Berufsverbot gleich 
kommen – zu vermeiden, hatten wir uns ja trotz erheblicher Verfassungsbedenken 
entschieden die ZUP für die aktiven Redaktionsmitglieder zu beantragen und nicht, 
wie viele mutige und zivilcouragierte Bürger, zu verweigern! 



 
Der RP widerruft den Widerruf 

 
Umgehend wird Rechtsanwalt Martin Maslaton, Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
und fliegerisch seit 1994 (IFR; 2mot; JAR) aktiv, aus Leipzig eingeschaltet. Dieser 
hatte bereits im September 2005 den Passus formuliert mit dem wir bei 
Antragstellung auf unsere Bedenken hinwiesen und entsprechende Vorbehalte geltend 
machten. 
 
Und Maslaton half schnell: Der RP ruderte mit voller Kraft zurück. Innerhalb von 48 
Stunden wird der Bescheid aufgehoben. Irgendwie habe man die ZUP-Bescheinigung 
„nicht zur Kenntnis genommen“ erklärte die Behörde. 
Und bei der Einschätzung der beruflichen Auswirkungen habe man sich leider geirrt!  
 

Ooops. 
 
 
Also alles nur Spaß? Umgehend kommen die Ereignisse vom Mai 2005 ins 
Bewusstsein zurück: Damals kam es zwischen Chefredakteur Brill und 
Dezernatsleiter Löbig zum Eklat. Pilot und Flugzeug berichtete über den Prozess den 
der RP unter Löbigs Klagevertretung gegen einen Piloten aus Egelsbach wegen 
angeblicher Abweichung von der Platzrunde führte und mit Pauken und Trompeten 
verlor. 
 
Jan Brill war bei diesem öffentlichen Prozess vor dem Amtsgericht Darmstadt als 
Pressevertreter anwesend. Als Löbig in der Verhandlungspause erkannte, dass die 
Presse zugegen war und Zeuge seines beruflichen Waterloos wurde, verlor der 
Dezernatsleiter und Volljurist die Fassung. 
 
Nach mehreren lautstarken Fragen an den verdutzten Journalisten: „woher wissen Sie 
von diesem Prozess?“ verstieg Löbig sich im Beisein der Prozessbeteiligten und des 
Vorsitzenden Richters zu der Drohung: „Wenn ich in Ihrem Magazin vorkomme, 
bekommen Sie große Schwierigkeiten.“ (siehe Pilot und Flugzeug  2005/07 S. 19 ff.). 
 
Nun – Pilot und Flugzeug lässt sich von den mafiösen Drohungen eines auf dem 
Rahmen gefallenen Bürokraten nicht einschüchtern. Das öffentliche Interesse an der 
unterlegenen Prozessführung des Klagevertreters Löbig, welches mehrmals zu 
scharfen Stellungnahmen des Vorsitzenden Richters führte, überwog. 
Bodo Löbig kam also selbstverständlich und umfangreich in der Berichterstattung vor 
– und wir haben nun „große Schwierigkeiten“ ... 
 

Nochmal Ooops. 
 
 
 

Wie ZUP als Willkürmaßnahme 
 
Solche Ausfälle einer außer Kontrolle geratenen Bürokratie sind leider keine 
Einzelfälle.  



Ohne hier pathetisch zu werden fügt sich die ZUP nahtlos in ein Bild vom gläsernen 
Bürger. Der gezüppte Bürger wird gezwungen, dem Staat sein Einverständnis Daten 
in einer Fülle zu erheben, die kaum überschaubar ist. So wird beispielsweise beim 
Finanzamt angefragt, ob nicht Schulden oder finanzielle Schwierigkeiten vorliegen, 
die einen Piloten dann erpressbar (=unzuverlässig) machen könnten. 
 
Bei der Entscheidung, wer zuverlässig und wer unzuverlässig ist, wird somit der 
Willkür Tür und Tor geöffnet.  
 
 
Rechtsanwalt Martin Maslaton, der zahlreiche ZUP-Fälle vom PPL´er bis zum 
ATPL´er vertritt, macht täglich solche Erfahrungen: Tatsachen werden von der 
Verwaltung einseitig herangezogen und „bewertet“. Einige Beispiele: Ein PPL´er 
fliegt IFR seit 25 Jahren „vorkommnisfrei“, allerdings ist er im Straßenverkehr 
„Geschwindigkeitsübertretungs-(wiederholungs-)täter“ (Bürokratendeutsch; Goethe 
unwürdig), nämlich 3 x in 1½ Jahren jeweils zwischen 28 – 35 km, Ergebnis? 
Fliegerisch unzuverlässig. Auch CPLér werden bedacht: Europäisch tätig besaß ein 
Berufspilot als freelancer seit zwei Jahren keinen festen Wohnsitz. Nach langer 
juristischer Suche, bei welcher Polizeibehörde er seinen Antrag einreichen könne, war 
die Einreichungsfrist abgelaufen. Ergebnis? Fliegerisch unzuverlässig. 
Ein ATPL´er ist Gesellschafter einer kleineren Chartergesellschaft, die Insolvenz 
angemeldet hat. Ergebnis? Fliegerisch unzuverlässig. 
 
Zwar konnten alle Fälle erfolgreich erledigt werden, aber nur mit zeit- und 
kostenintensiven Anwaltsstunden.  
 
 

Sofortvollzug als Waffe der Bürokraten 
 
Besonders verwerflich dabei: Das Beharren der Luftfahrtbehörden auf dem 
Sofortvollzug. Liegt die Zuverlässigkeitsbescheinigung nicht rechzeitig vor, weil 
Fragen vor Gericht oder außergerichtlich geklärt werden müssen, ist der Pilot ein 
Fußgänger. Für manche Privatpiloten ärgerlich, für andere, die beruflich auf die 
Nutzung des Flugzeuges angewiesen sind und für Berufspiloten schlicht 
existenzvernichtend, denn, so Maslaton, gegen den Sofortvollzug hilft nur der 
unverzügliche Antrag beim Verwaltungsgericht. Der braucht Zeit und know how und 
ist deshalb teuer. 
Es entzieht sich jeglicher Logik, wie ein unbescholtener Bürger plötzlich zu einem für 
die Gesellschaft untragbaren Risiko werden soll. Glauben die ausführenden Behörden 
tatsächlich, dass sich ein Pilot von heute auf morgen entscheidet sein Flugzeug als 
Waffe einzusetzen? Und dann: Was soll er anrichten, was er mit einem 7,5 Tonnen-
LKW nicht ebenfalls anrichten kann?  
 
 

Akute Gefahr für den Rechtsstaat 
 
Die Vorstellung, die hier offenbar in den Köpfen der ausführenden Bürokraten 
herrscht, dass jeder Bürger bis zum Beweis des Gegenteils (=Ausräumung der 
Zweifel) ein Verbrecher, und schlimmer noch ein potentieller Terrorist ist, diese 
Vorstellung ist noch weit beunruhigender als eine widerrufene Lizenz.  



Sie ist im besten Fall ein Zeichen institutionalisierter Massenpanik und im 
schlimmsten Fall ein Lehrstück über das Potential für den totalitären Staat mitten in 
unserer Gesellschaft. 
 
Wer nach Gefahren für Demokratie und Zivilgesellschaft in Deutschland sucht, der 
sollte nicht bei wild schreienden Braunhemden oder sektierenden Linksradikalen 
verweilen.  
Wer nach Gefahren für die Demokratie in Deutschland sucht, der sollte sich das 
Staats- und Bürgerverständnis unserer Bürokraten ansehen. 
 
Schauen wir hinter das niedliche Klischee vom sturen, lästigen Bürokraten. Es geht 
hier nicht um seitenlange Formulare, monatelange Bearbeitungszeiten, 
widersprüchliche Verordnungen oder die kleinkarrierte Auslegung einer Bauordnung. 
Es geht schlicht und einfach im die Frage ob die für die Schaffung und Durchführung 
der ZUP verantwortlichen Entscheidungsträger den Bürger noch als solchen ansehen, 
oder ihn als Terrorist in Wartestellung betrachten. 
 
Zu Recht wehren sich zahllose couragierte Bürger gegen diesen Abstieg der 
Zivilgesellschaft. 
 
 

Erfolge in Bayern 
 
 
Wie weit sich jene Bürokratenkaste nicht nur von dem Rechtsempfinden des Bürgers, 
sondern auch von der objektiven Rechtslage entfernt hat, zeigen zahllose 
Gerichtsverfahren, in denen der Sofortvollzug eines ZUP-bedingten Lizenzwiderrufs 
als RECHTSWIDRIG beurteilt wurde und somit dem Bürger die Gelegenheit geben 
den Rechtsweg gegen einen negativen ZUP-Bescheid oder gegen die ZUP als Ganzes 
unter Wahrung seiner Lizenzen und unter Beibehaltung seiner Existenzgrundlage zu 
beschreiten. 
 
Zuletzt entschied das VG München im Fall der Piloten Stock und Kandler, dass es 
unzulässig war: 
 

- Eine Verpflichtung dazu auszusprechen dass der Betroffene einen Antrag auf 
Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung stellen muss. 

 
- Die sofortige Vollziehung dieser Verpflichtung anzuordnen. 

 
- Und ein Zwangsgeld in Höhe von 500 € fällig zustellen bei Nichterfüllung der 

Verpflichtung zur Antragstellung. 
 
  
Die Gründe für diese Entscheidung schienen bereits in der mündlichen Verhandlung 
durch: Erstens bezweifelte das Gericht die Rechtsgrundlage, auf der die 
Lizenzinhaber zur Antragstellung gezwungen werden sollen, und zweitens erschien es 
der Kammer als äußerst fragwürdig, ob die Weigerung jenen Antrag zu stellen einen 
Zweifel an deren Zuverlässigkeit begründet (AZ M 24 K 06.2009 und M 24 S 
06.2100). 



 
Ein gerichtliches K.O. für jene Bürokraten vom Schlage Löbig, die die 
Unschuldvermutung umdrehen wollen und in jedem Piloten bis zum Beweis des 
Gegenteils einen Terroristen sehen. 
 
Siehe hierzu auch die Diskussion der beteiligten Piloten in unserem Forum. 
 
Zwar gibt es für „reine“ Privatpiloten auch Rückschläge in der juristischen 
Auseinandersetzung (OVG NRW 20 B 1985/05, ausdrücklich stellt das OVG aber 
dort fest, dass die Interessenabwägung bei Berufspiloten durchaus gegen den 
Sofortvollzug ausfallen könne), die Tendenz der Rechtsprechung geht allerdings klar 
zur Aufrechterhaltung der (noch) von Verfassungswegen geschützten Rechte der 
Unschuldsvermutung und der Informationeller Selbstbestimmung.  
 
 


